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Grundschule am Agilolfingerplatz;
Errichtung einer Pavillonanlage;

Ihre schriftliche Anfrage gemäß § 68 GeschO
Anfrage Nr. 14-20 / F 00345 von Frau StRin Sabine Krieger, Frau StRin Jutta Koller,
Herrn StR Oswald Utz, Herrn StR Paul Bickelbacher, Herrn StR Herbert Danner
vom 02.07.2015, eingegangen am 02.07.2015

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich nehme Bezug auf Ihre schriftliche Anfrage vom 02.07.2015, in der Sie mich um Auskunft 
zum geplanten Pavillonbau am Agilolfingerplatz 1 bitten. Für die gewährte Fristverlängerung 
bis Ende Dezember bedanke ich mich.

Gerne beantworte ich Ihre Fragen:

Zu 1.
Der zweigeschossige Pavillonbau kann nicht auf dem Lehrerparkplatz errichtet werden. Die 
Bayerische Bauordnung sieht für das Gebäude zwingend ein festgesetztes und zeitlich 
unbegrenztes Kontingent an Stellplätzen vor. Diese Vorschrift ist bindend und kann durch 
andere Bedarfe nicht überlagert werden. 

Zu 2.
Um den Pavillon an der geplanten Stelle errichten zu können, ist lediglich die Fällung einer 
Linde erforderlich. Zwei Jungbäume werden umgepflanzt. Somit ist der Eingriff in den 
Baumbestand auf das Mindestmaß reduziert.
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Zu 3.
Die Landeshauptstadt München ist als Sachaufwandsträgerin dazu verpflichtet, die 
ausreichende Klassenraumversorgung sicherzustellen. Die Nutzung der Pavillonanlage ist auf 
mindestens 10 Jahre festgelegt, weshalb auch eine Zuwendung nach Art. 10 FAG beim 
Freistaat Bayern beantragt wurde.

Zu 4.
Der notwendige Erweiterungsbau für die Grundschule am Agilolfingerplatz, der u.a. durch die 
geplante neue Wohnbebauung auf dem Osram-Gelände ausgelöst wird, soll auf dem jetzigen 
Lehrerparkplatz an der Gerhardstraße errichtet werden. Die benötigten Stellplätze werden 
voraussichtlich in einer Tiefgarage unter dem Erweiterungsbau ersetzt werden. Auch aus 
diesem Grund kann der jetzige Lehrerparkplatz nicht für den Pavillonbau herangezogen 
werden. Ein Zeitpunkt für den Baubeginn steht noch nicht fest.

Ich hoffe, dass ich Ihnen mit der Beantwortung Ihrer Fragen weiter helfen konnte.

Für weitere Fragen steht Ihnen gerne die projektbetreuende Bauherrin im zentralen 
Immobilienmanagement, Frau               , unter der Tel.Nr. 233-83675, zur Verfügung.

Die Grundschule am Agilolfingerplatz erhält einen Abdruck dieses Schreibens.

Mit freundlichen Grüßen

Rainer Schweppe
Stadtschulrat


